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Verordnung
über die vereinfachte Erhebung der Körperschaft

steuer im Bereich der volkseigenen Wirtschaft.
Vom 30. April 1953

Die Festsetzung und Erhebung der Körperschaftsteuer 
wirkte sich durch den progressiv gestalteten Steuersatz 
sowie durch die bisherige Abführung in Form monat
licher Planraten nachteilig auf die Kontrolle der Plan
erfüllung und auf die Finanzierung der volkseigenen Be
triebe aus. Zur Beseitigung dieser Nachteile und zur 
Vereinfachung der Erhebung der Körperschaftsteuer im 
Bereich der volkseigenen Wirtschaft wird deshalb auf 
Grund des § 10 des Gesetzes vom 5. Februar 1953 über 
den Staatshaushaltsplan 1953 (GBl. S. 257) folgendes 
verordnet:

§ 1
Geltungsbereich

Volkseigene Betriebe, die juristische Personen im 
Sinne der Verordnung vom 20. März 1952 über Maß
nahmen zur Einführung des Prinzips der wirtschaft
lichen Rechnungsführung in den Betrieben der volks
eigenen Wirtschaft (GBl. S. 225) sind, sind nach den Vor
schriften dieser Verordnung steuerpflichtig. §

§ 2
Besteucrungsgrundlagcn

(1) Besteuerungsgrundlage für die Körperschaftsteuer 
ist der Gewinn, den ein volkseigener Betrieb innerhalb 
eines Abrechnungszeitraumes erzielt hat.

(2) Als steuerpflichtiger Gewinn gilt: 
der nach den geltenden Vorschriften emnitteRe Brutto
gewinn

abzüglich
der Zuweisungen an den Direktorfonds, soweit diese zu 
Lasten des Bruttogewinnes vorgenommen werden sowie 
sonstiger Gewinnverwendungen nach näherer Bestim
mung des Ministeriums der Finanzen

und zuzüglich
der nach näherer Bestimmung des Ministeriums der 
Finanzen nichtabzugsfähigen Aufwendungen.

§ 3 
Steuerschuld

Die Steuerschuld entsteht mit Ablauf des Abrech
nungszeitraumes, in dem der steuerpflichtige Gewinn 
erzielt worden ist.

§ 4 
Steuersätze

Die Körperschaftsteuer beträgt 65 °/o des steuerpflich
tigen Gewinns; sie erhöht sich bei der Deutschen Ver
sicherungsanstalt auf 72 Vo des steuerpflichtigen Ge
winns.

§ 5
Steuerbefreiungen

Von der Körperschaftsteuer sind befreit:
1. die Deutsche Post,
2. die Deutsche Reichsbahn,
3. die Deutsche Notenbank, die Deutsche Investitions

bank, die Deutsche Bauernbank und die Sparkassen,
4. die Staatliche Lotterie.


